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oder mit Geldstrafe bestraft oder von einem gesellschaft
lichen Organ der Rechtspflege zur Verantwortung gezogen.

§ 146
Verbreitung von Schund- und Schmutzerzeugnissen

(1) Wer Kinder oder Jugendliche dadurch gefährdet, daß er 
Schund- und Schmutzerzeugnisse herstellt, einführt oder ver
breitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Wer unter fortwährender Verletzung der ihm obliegen
den Aufsichtspflicht den Besitz solcher Erzeugnisse bei 
Kindern oder Jugendlichen duldet, wird mit Verurteilung auf 
Bewährung, Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel bestraft 
oder von einem gesellschaftlichen Organ der Rechtspflege zur 
Verantwortung gezogen.

(3) Schund- und Schmutzerzeugnisse sind Druck- oder 
ähnliche Erzeugnisse, die geeignet sind, bei Kindern und 
Jugendlichen Neigungen zu Rassen- und Völkerhaß, Grau
samkeit, Menschenverachtung, Gewalttätigkeit oder Mord 
oder änderen Straftaten sowie geschlechtliche Verirrungen 
hervorzurufen.

§ 147
_ Verleitung zum Alkoholmißbrauch

Wer als Erwachsener

1. Kinder oder Jugendliche zum Alkoholmißbrauch ver
leitet;

2. pflichtwidrig den Alkoholmißbrauch durch Abgabe 
alkoholischer Getränke an Kinder oder Jugendliche 
begünstigt oder den Alkoholmißbrauch pflichtwidrig 
nicht verhindert,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Verur
teilung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit öffentlichem 
Tadel bestraft oder von einem gesellschaftlichen Organ der 
Rechtspflege zur Verantwortung gezogen.

§148
Sexueller Mißbrauch von Kindern

(1) Wer ein Kind zu sexuellen Handlungen mißbraucht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Verur
teilung auf Bewährung bestraft.

(2) Wer durch die Tat fahrlässig eine erhebliche Schädigung 
des Kindes verursacht oder bereits wegen einer derartigen 
Handlung bestraft ist, wird mit Freiheitsstrafe von einem 
Jahr bis zu acht Jahren bestraft.

(3) Wer durch die Tat fahrlässig den Tod des Kindes ver
ursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren 
bestraft.

(4) Der Versuch ist strafbar.

(5) Kind im Sinne dieses Gesetzes ist, wer noch nicht vier
zehn Jahre alt ist.

Sexueller Mißbrauch von Jugendlichen

§ 149

^ (1) Ein Erwachsener, der einen Jugendlichen 'zwischen 
vierzehn und sechzehn Jahren unter Ausnutzung der mora
lischen Unreife durch Geschenke, Versprechen von Vorteilen 
oder in ähnlicher Weise dazu mißbraucht, mit ihm Ge
schlechtsverkehr auszuüben oder geschlechtsverkehrsähnliche 
Handlungen vorzunehmen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung bestraft.

(2) Die Strafverfolgung verjährt in zwei Jahren.

§ 150

(1) Ein Erwachsener, der unter Ausnutzung seiner Stellung 
einen Jugendlichen zwischen vierzehn und sechzehn Jahren, 
der ihm zur Erziehung oder Ausbildung anvertraut ist oder 
der in seiner Obhut steht, zu sexuellen Handlungen miß
braucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung bestraft.

(2) Ein Erwachsener, der unter denselben Voraussetzungen 
einen Jugendlichen zwischen sechzehn und achtzehn Jahren 
zum Geschlechtsverkehr oder zu geschlechtsverkehrsähnli
chen Handlungen mißbraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung bestraft.

§151

(aufgehoben)

§152
Geschlechtsverkehr zwischen Verwandten

(1) Verwandte in gerader Linie, die miteinander Ge
schlechtsverkehr durchführen, werden mit Freiheitsstrafe bis

zu zwei Jahren bestraft. Jugendliche sind strafrechtlich nicht 
verantwortlich.

(2) Geschwister, die miteinander Geschlechtsverkehr durch
führen, werden mit Verurteilung auf Bewährung oder Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft. Bei Jugendlichen 
kann von Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlich
keit abgesehen werden.

Unzulässige Schwangerschaftsunterbrechung

— § 153

(1) Wer entgegen den gesetzlichen Vorschriften die Schwan
gerschaft einer Frau unterbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu drei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung be
straft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Frau dazu veranlaßt 
oder sie dabei unterstützt, ihre Schwangerschaft selbst zu un
terbrechen oder eine ungesetzliche Schwangerschaftsunter
brechung vornehmen zu lassen. Die Strafverfolgung verjährt 
in drei Jahren.

§ 154

(1) Wer die Tat ohne Einwilligung der Schwangeren vor
nimmt oder wer gewerbsmäßig oder sonst seines Vorteils we
gen handelt, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 
fünf Jahren bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer durch Mißhandlung, Gewalt 
oder Drohung mit einem schweren Nachteil auf eine Schwan-, 
gere einwirkt, um sie zur Schwangerschaftsunterbrechung zu 
veranlassen.

§ 155 
Schwere Fälle

Wer durch eine Straftat nach den §§ 153 oder 154 eine 
schwere Gesundheitsschädigung oder den Tod der Schwange
ren fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe von zwei 
bis zu zehn Jahren bestraft.

§ 156 

Doppelehe

Wer eine Ehe eingeht, obwohl er in gültiger Ehe lebt oder 
weiß, daß sein Partner in gültiger Ehe lebt, wird mit Verur
teilung auf Bewährung bestraft.


